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Amtsblatt für den Landkreis Starnberg

Bekanntmachung des AmperVerbandes

◆ Haushaltssatzung  und Wirtschaftsplan 

2018 des AmperVerbandes

Die Verbandsversammlung des Amper-
Verbandes beschloss die Haushaltssat-
zung 2018 samt ihren Anlagen in öf-
fentlicher Sitzung am 11.12.2017.

Das Landratsamt Fürstenfeldbruck als zuständi-
ge Rechtsaufsichtsbehörde teilte mit Schreiben 
vom 21.12.2017 mit, dass die Überprüfung der 

Haushaltssatzung 2018, die keine genehmigungs-
pfl ichtigen Bestandteile enthält, keine Beanstan-
dungen ergab. Die Haushalts satzung 2018 wurde 
nunmehr im Amtsblatt des Landratsamtes Fürs-
tenfeldbruck vom 08.02.2018, Nr. 2, veröffentlicht.

Der Wirtschaftsplan liegt gemäß Artikel 40
Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zu-
sammenarbeit in Verbindung mit Art. 65 Abs. 3
Satz 3 der Gemeindeordnung eine Woche lang in 
der Geschäftsstelle des AmperVerbandes, Bahn-
hofstraße 7, 82223 Eichenau, Zimmer 113,
1. Stock, während der allgemeinen Dienststun-
den öffentlich zur Einsichtnahme auf.

Die Aufl egung beginnt am 15.02.2018.

Eichenau, 08.02.2018

Eichenau – Frederik Röder, Verbandsvorsitzender
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Besuchen Sie unseren BürgerService im Land  -
ratsamt Starnberg. Für zahlreiche Dienst lei s tun  -
g en steht Ihnen unser Team Montag, Dienstag, 
Donnerstag von 7 bis 18 Uhr, Mittwoch von 7 bis 
14 Uhr und Freitag von 7 bis 16 Uhr zur Verfügung. 

Mehr Informationen über den BürgerService 
erhalten Sie beim Landratsamt Starnberg oder 
im Internet unter www.landkreis-starnberg.de
Das Team des BürgerService freut sich auf 
Ihren Besuch.

Einfach mehr Service!
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